
Beitrittserklärung 

Musikverein „Bauernkapelle“ Trillfingen e.V. 
 

Hiermit erkläre ich ab __________________ meinen Beitritt als Mitglied im                             
Musikverein „Bauernkapelle“ Trillfingen e.V., Haigerloch-Trillfingen 

Name:  
 

Vorname:  

Geb.-Datum:  
 

Straße:  

PLZ:  
 

Ort:  

Telefon:  
 

E-Mail:  

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Der aktuelle Jahresbeitrag 
entnehmen Sie der beiliegenden Beitragsordnung / beträgt 20,-€ 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                          Unterschrift des Mitglieds (der/des gesetzl. Vertreter/s) 

 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DE55ZZZ00000998952      

Mandatsreferenz:                                  

Ich ermächtige den Musikverein Trillfingen e.V. Haigerloch, Zahlungen wiederkehrend von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag am 
(01.10.) jeden Jahres fällig, der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am (15.) des auf den 
Eintritt folgenden Monats. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Kreditinstitut:  
 

BIC:  

IBAN: 
 

Kontoinhaber: 
 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                   Unterschrift des Kontoinhabers 

Kündigungen müssen unbedingt in schriftlicher Form  – an den Musikverein Trillfingen e.V. - geleitet werden 
und sind grundsätzlich nur zum Jahresende möglich. Der Beitrag wird bei vorzeitiger Kündigung nicht 
zurückerstattet.  Diese Mitgliedsanmeldung wird archiviert. 



 

 

 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung im Rahmen des 
Vereinsbeitritts  
  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein 
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

  

Die für einen Vereinsbeitritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe 
Satzung) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen 
gemäß der DS-GVO hier in dieser  Beitrittserklärung erhoben werden.  

  

Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorstand.  

  

Von den Datenschutzregelungen gemäß § 9 der Vereinssatzung (siehe nächste Seite als 
Auszug der Satzung) habe ich Kenntnis genommen.  

  

 

Datum:___________________                   

 

____________________________________ 

Unterschrift     ggf. gesetzlicher Vertreter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
§ 9 Datenschutzregelungen 

 

1)  Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 
Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 

2)  Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

  

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO und 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO.   

 

3)  Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlich und 
hauptamtlichen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verein hinaus.   

 

4)  (optional, falls nach Bestimmungen notwendig) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und 
Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz 
bestellt der geschäftsführende Vorstand einen Datenschutzbeauftragten.   

 

5) Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten im Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung 
schriftlich niedergelegt. Diese Datenschutzordnung kann vom Vorstand des Vereins 
beschlossen werden. 


